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10.1  Urkalkulation 

Bei einem geschätzten Auftragswert für 

Bauleistungen ab 50 000 Euro, 

Lieferungen und Leistungen ab 20 000 Euro 
 
werden Bieter mit einem auffällig niedrigen Angebot, welches den Zuschlag erhalten soll, 
aufgefordert, in einem gesonderten verschlossenen Umschlag die Urkalkulation des Angebots 
einzureichen. Dieser Umschlag darf nur zur Ermittlung der Angemessenheit eines auffällig 
niedrigen Angebots in Anwesenheit des Bieters oder Auftragnehmers geöffnet werden. Die Daten 
sind vertraulich zu behandeln und danach wieder verschlossen zu den Vergabeakten zu nehmen. 
 
Der Auftraggeber kann von dem für die Beauftragung vorgesehenen Bieter verlangen, dass 
dieser seine Urkalkulation in einem gesonderten verschlossenen Umschlag vor Auftragsvergabe 
einreicht. Der Umschlag mit der Urkalkulation kann bei einem Nachtrag oder einer Mehrforderung 
im Rahmen eines abgeschlossenen Vertrags zur Prüfung der Grundlagen der Preise in 
Anwesenheit des Bieters/Auftragnehmers geöffnet werden. Der Bieter/Auftragnehmer kann einen 
Beauftragten bestimmen, der an der Öffnung und Prüfung der Grundlagen der Preise 
vertretungsberechtigt teilnimmt.  

10.2 Vertragsstrafe nach § 18 Hessisches Vergabe- und Tariftreuegesetz: 

Für jeden schuldhaften Verstoß gegen eine sich aus der Verpflichtungserklärung zu Tariftreue 
und Mindestentgelt ergebenden Verpflichtung hat der Auftragnehmer eine Vertragsstrafe in 
Höhe von einem Prozent der Nettoauftragssumme zu zahlen. Die Vertragsstrafe wird insgesamt 
auf 5 % der Nettoauftragssumme begrenzt.  

10.3 Die Verpflichtungserklärung zu Tariftreue und Mindestentgelt wird Vertragsbestandteil. 

10.4  Nachweise und Kontrollen 

Ich/wir verpflichte/n mich/uns dem Auftraggeber/Besteller ein Auskunfts- und Prüfungsrecht nach 
§ 7 HVTG einzuräumen. Ich/wir verpflichte/n mich/uns darüber hinaus, meine/unsere 
Nachunternehmen/Verleihunternehmen vertraglich zu verpflichten, dem Auftraggeber/Besteller 
dieses Auskunfts- und Prüfungsrecht ebenfalls zu gewähren und die vertragliche Verpflichtung 
zur Gewährung des Auskunfts- und Prüfungsrechts auf alle weiteren 
Nachunternehmen/Verleihunternehmen zu übertragen. 


